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Zusammenfassung: Bei der gesetzlichen Pflichtablieferung von Netzpublika-
tionen kooperiert die Badische Landesbibliothek mit der Württembergischen 
Landesbibliothek, dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg und der 
Deutschen Nationalbibliothek. Entstanden sind dabei fünf innovative Dienste zur 
Archivierung von Amtsdruckschriften, E-Books, E-Journals, E-Papers und Web-
sites. Diese ermöglichen es, wesentliche Teile des textbasierten digitalen Kultur-
erbes aus Baden zu sichern – wir berichten hier über den aktuellen Stand unserer 
Sammlung.

Schlüsselwörter: Kulturerbe, Baden, Elektronisches Pflichtexemplar, Amtsdruck-
schriften, Webseiten, Archivierung

Abstract: The legal deposit of online publications is handled through a cooper-
ation by the Baden State Library, the State Library of Württemberg, the Library 
Service Centre Baden-Württemberg and the German National Library. The joint 
project has developed five innovative services for archiving government docu-
ments, e-books, electronic journals and papers, as well as websites. These ser-
vices facilitate the protection of substantial parts of our text-based, digital cul-
tural heritage in Baden. We present a short report on the collection and progress 
to date.
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Die regionalen Pflichtexemplarbibliotheken haben den Auftrag, die in ihrem Sam-
melgebiet erschienenen Veröffentlichungen auf der Grundlage von Gesetzen und 
Verordnungen zu sammeln, zu erschließen, für die Benutzung zur Verfügung zu 
stellen und dauerhaft zu bewahren. Einen vergleichbaren Auftrag hat die Deutsche 
Nationalbibliothek für die Bundesebene. Das Sammeln sowohl auf nationaler als 
auch auf regionaler Ebene gewährleistet den Schutz des Kulturguts und ermöglicht 
die Nutzung der Werke sowohl in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek 
(DNB) in Frankfurt und Leipzig als auch in räumlicher Nähe zum Sitz des Verlags 
oder Produzenten in der zuständigen regionalen Pflichtexemplarbibliothek.1

Mit der zunehmenden Bedeutung von Netzpublikationen wurde in den ver-
gangenen etwa 15 Jahren der Sammelauftrag der Pflichtexemplarbibliotheken auf 
diese Medien ausgedehnt. Zunächst geschah dies 2006 auf Bundesebene durch 
die Novellierung des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek, anschlie-
ßend wurden in den Bundesländern durch Änderung der bestehenden Pflicht-
exemplar- und Pressegesetze bzw. im Rahmen neuer Bibliotheksgesetze die 
Änderungen nachvollzogen.2,3,4 Ausnahmen bilden Bayern, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern, die bisher keine Rechtsgrundlage für das Sammeln 
von Netzpublikationen geschaffen haben. Die Pflicht zur Sammlung amtlicher 
Veröffentlichungen ist in speziellen Verordnungen und Erlassen geregelt. Der 
elektronischen Version wird hier in den allermeisten Fällen der Vorzug gegeben 
bzw. es wird ausschließlich diese eingesammelt und archiviert.5

1 Beger, Gabriele: Das Pflichtexemplarrecht – vom Schrifttum zum digitalen Werk. In: Regional-
bibliotheken in Deutschland. Mit einem Ausblick auf Österreich und die Schweiz. Hrsg. von 
Bernd Hagenau – Frankfurt/M. 2000 (ZfBB: Sonderheft; 78).
2 Steinhauer, Eric W.: 10 Jahre Pflichtablieferung von Netzpublikationen – Eine Baustelle wird 
besichtigt. In: Dialog mit Bibliotheken 28.2 (2016), S. 31–36.
3 Steinhauer, Eric W.: Die Sammlung, Bewahrung und Verwaltung von Netzpublikationen durch 
Pflichtexemplarbibliotheken in Deutschland. Probleme und Lösungen mit Blick auf die Gesetz-
gebung der Länder und des Bundes. In: Bibliotheksdienst 49.12 (2015), S. 1101–1113.
4 In Bibliotheksdienst 47.8–9 (2013) findet sich eine Zusammenstellung zur Elektronischen 
Pflicht in den Bundesländern  – damals bestanden bereits gesetzliche Regelungen in Baden-
Württemberg, Thüringen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-West-
falen. Hinzu kamen seitdem gesetzliche Regelungen für die elektronische Pflicht in den Bundes-
ländern Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Saarland, Bremen und Berlin.
5 Pfau, Pia; Wiesenmüller, Heidrun: Sammlung von amtlichen Veröffentlichungen in elektroni-
scher Form an regionalen Pflichtexemplarbibliotheken. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal/
Herausgeber VDB 7.1 (2020), S. 1–16.
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Von den im World Wide Web zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen ist 
ein Teil die Fortsetzung ehemals körperlich erschienener Werke oder die elektro-
nische Parallelversion einer Printausgabe. So leben bereits bekannte Medienarten 
in ihrer digitalen Version fort: Monographien, Zeitschriften, Zeitungen, Noten, 
Amtliche Veröffentlichungen, Flyer, etc. Hinzu kommen aber neue Formate wie 
Websites, Blogs, Social Media, Präsentationen und diverse Multimedia-Inhalte. 
Die Vielfalt ist kaum beherrschbar,6 insbesondere Regionalbibliotheken mit sehr 
begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen werden nicht alle Formate 
vollständig sammeln können. Nicht zuletzt machen sehr volatile Webinhalte wie 
Beiträge auf Kommunikationsplattformen, Inhalte aus Datenbanken und auf 
dynamischen Websites sowohl inhaltlich als auch technisch Probleme – deren 
Sammlung wird wohl auf lange Sicht nicht möglich sein.

Die Badische Landesbibliothek hat die Sammlung und dauerhafte Bereit-
stellung der Netzpublikationen aus Baden in den vergangenen Jahren deutlich 
vorangebracht. Dabei hat sie Handlungsfelder für bestimmte Medienarten und 
Zugangswege definiert und dafür passende Dienste zur Archivierung und Bereit-
stellung zusammen mit Kooperationspartnern entwickelt. Dies betrifft die folgen-
den fünf Gebiete: die Sammlung von verlegerischen Netzpublikationen in Form 
von E-Book, E-Journal und E-Paper, daneben die Sammlung von Amtsdruck-
schriften und die Archivierung von Websites. Der Beschreibung der einzelnen 
Handlungsfelder werden Bemerkungen über die rechtlichen Grundlagen, die His-
torie und die organisatorischen Rahmenbedingungen vorangestellt.

1  Die rechtlichen Grundlagen des digitalen 
Sammelauftrags

In Baden-Württemberg bestehen für die Sammlung der Netzpublikationen zwei 
Rechtsgrundlagen:7 Zum einen für die Abgabe amtlicher Veröffentlichungen der 
Erlass der Landesregierung vom 9. Oktober 2006.8 Darin enthalten ist die Formu-
lierung: „Sofern die Veröffentlichung in elektronischer Form erscheint, erfolgt die 

6 Niggemann, Elisabeth: Im weiten endlosen Meer des World Wide Web: Vom Sammelauftrag 
der Gedächtnisorganisationen. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 62.4 (2015), 
S. 153–159.
7 Dannehl, Wiebke; Johannsen, Jochen; Schütt-Hohenstein, Angelika: Baden-Württemberg. In: 
Bibliotheksdienst 47.8–9 (2013), S. 597–604.
8 Anordnung der Landesregierung über die Abgabe amtlicher Veröffentlichungen an Biblio-
theken vom 09.10.2006, Az.: 31–700.5/142.
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Abgabe grundsätzlich nur in dieser Form. Dies kann auch in einem unentgeltli-
chen Zugriff auf Speichermedien erfolgen.“ Zum anderen das Pflichtexemplarge-
setz, das seit dem 1. Januar 2007, nach einer Änderung, eine Regelung zur Abgabe 
von Netzpublikationen enthält.9 Dafür wurde folgender Passus in das Gesetz ein-
gefügt: „Für digitale Publikationen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes ent-
sprechend. Digitale Publikationen sind Medienwerke in unkörperlicher Form, die 
in öffentlichen Netzen dargestellt werden.“

Amtliche Veröffentlichungen sind alle Schriften, deren Urheber Behörden 
und Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, also hier das Land Baden-
Württemberg mit seinen verschiedenen Verwaltungsorganen und nachgeord-
neten Einrichtungen. Ausgenommen sind die kommunalen amtlichen Ver-
öffentlichungen, diese werden von den Kommunalarchiven gesammelt. Bei den 
Medienarten handelt es sich um Gesetzblätter, Parlamentaria, Haushaltspläne, 
statistische Jahrbücher, Verordnungen, Entscheidungen, Informationsmateria-
lien und andere. Diese erscheinen in der Regel nicht im Buchhandel, sind aber als 
Quellen für die rechts-und staatswissenschaftliche Forschung von Bedeutung. Sie 
unterliegen nicht dem Urheberrechtsschutz, können also meist problemlos zur 
Nutzung auch außerhalb der Bibliotheksräumlichkeiten bereitgestellt werden. 
Nur gelegentlich stehen diesem Persönlichkeits- oder Bildrechte entgegen.

Das baden-württembergische Pflichtexemplargesetz und die zugehörige Ver-
ordnung definieren weder den Sammelgegenstand im Digitalen genauer, noch 
gibt es Vorgaben für die Modi der Nutzung und Langzeitarchivierung. Orientieren 
kann man sich daher nur am Vorgehen in anderen Bundesländern und an der 
Deutschen Nationalbibliothek.10 Dort stehen textbasierte Medien im Zentrum 
der Sammeltätigkeit. Im Rahmen der Erhaltung des digitalen Kulturerbes durch 
verschiedene Gedächtnisinstitutionen, darunter Bibliotheken, Museen, Archive, 
haben die Bibliotheken wohl zuvorderst die Aufgabe, das „geschriebene Wort“ 
für die Nachwelt zu bewahren. Eine Nutzung der gesammelten Netzpublikationen 
an speziellen Leseplätzen muss gegeben sein, sonst macht der Sammelauftrag 
„keinen Sinn“. Ebenso zu begründen ist die Notwendigkeit von Maßnahmen zur 
Konservierung der Bestände – also eine Langzeitarchivierung nach anerkannten 
Standards.

9 Gesetzblatt für Baden-Württemberg (2007), 3, S. 107.
10 Diebel, Cornelia: Netzpublikationen – Sammlung, Archivierung und Bereitstellung in der 
Deutschen Nationalbibliothek. In: Dialog mit Bibliotheken 27.1 (2015), S. 24–30.
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2  Historie / Baden-Württembergisches 
Online-Archiv

Seit 2003 sammelten und erschlossen die Badische Landesbibliothek und die 
Württembergische Landesbibliothek Netzpublikationen aus und über Baden-
Württemberg im Baden-Württembergischen Online-Archiv (BOA).11 Dies betraf 
vor allem amtliche und freie Netzpublikationen sowie Websites mit inhaltlichem 
Bezug zum Land. Entstanden war das Baden-Württembergische Online-Archiv als 
Projekt ab 2002 durch Vereinbarung zwischen den beiden Landesbibliotheken 
und dem Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) als technischem 
Dienstleister. Anfang 2006 kam als weiterer Partner das Landesarchiv Baden-
Württemberg hinzu, das in BOA Websites von Landesbehörden und Einrichtun-
gen mit Landesbeteiligung archivierte.

Da es sich bei der Abgabe nicht-physischer Publikationen um eine nach dem 
Urheberrecht geregelte Vervielfältigung handelt, sind bei der Archivierung und 
öffentlichen Zugänglichmachung durch die Landesbibliotheken die Verwertungs-
rechte der Urheber berührt.12 Die Sammlung verlegerischer Netzpublikationen 
ist daher nur in einem eng gesteckten organisatorisch-technischen Rahmen 
möglich – sie war folglich auf der BOA-Plattform nicht realisierbar.

Im Jahr 2016 entschied außerdem das BSZ, die Eigenentwicklung SWBcon-
tent, die als technische Basis für BOA diente, nicht mehr weiter anzubieten. Es 
wurde eine eigene OPUS-Instanz aufgesetzt, auf den die bereits vorhandenen 
Inhalte im Jahr 2018 umgezogen wurden. Die Webarchivierung sollte, nach Beauf-
tragung zum Crawlen der betreffenden Websites durch die Landesbibliotheken, 
durch das BSZ unter Nutzung des Service von Archive-It erfolgen.13 Dieses Nach-
folgeangebot wurde seitens des bisherigen Partners, des Landesarchivs, abge-
lehnt. Eine gemeinsame Entscheidung der Landesbibliotheken zur weiteren 
Zusammenarbeit mit dem BSZ und Archive-IT bei der Webarchivierung steht aus.

11 Wiesenmüller, Heidrun: Langzeitarchivierung von Online-Publikationen an Regionalbiblio-
theken. Das Projekt „Baden-Württembergisches Online-Archiv“ (BOA). In: Bibliotheksdienst 38.4 
(2004), S. 471–479.
12 Wie Fußnote 2.
13 Hannemann, Renate: Webarchivierung im BSZ mit Archive-It. Vortrag gehalten auf dem 107. 
Bibliothekartag am 13.06.2018, https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/deliver/index/
docId/3611/file/WebharvestingBSZ20180615HannemannV(1).pdf [Zugriff: 30.07.2022].

https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/deliver/index/docId/3611/file/WebharvestingBSZ20180615HannemannV(1).pdf
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/deliver/index/docId/3611/file/WebharvestingBSZ20180615HannemannV(1).pdf
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3  Neue Aufgaben – neues Team
Für die Erwerbung und Erschließung der Netzpublikationen, sowohl im Kauf- als 
auch im Pflichtzugang, waren bis zum Jahr 2016 an der Badischen Landesbiblio-
thek zwei Bibliothekarinnen aus dem Team „Nicht-Buch-Medien“ zuständig, mit 
sehr geringen Stellenanteilen. Dieses Team kümmerte sich (historisch bedingt) 
vornehmlich um die Bearbeitung von Noten, Tonträgern, Videos, Karten u.  ä. auf 
physischen Trägern – der Umgang mit Online-Medien war noch „neu und unge-
wohnt“.

Die Geschäftsgänge bei der Bearbeitung von Netzpublikationen unterschei-
den sich jedoch erheblich von denen bei der Bearbeitung trägergebundener 
Medien. Es sind Metadatenlieferungen zu verarbeiten, u.  a. mit Hilfe der Verbund-
zentralen, Freischaltungen der erworbenen Ressourcen zu organisieren, Authen-
tifizierungsdienste und -umgebungen einzurichten und zu pflegen. Häufig sind 
Fragen der Nutzer zur Zugänglichkeit und Benutzung der Medien zu beantworten. 
Die Menge der angebotenen E-Ressourcen lag Anfang der 2010er-Jahre noch bei 
einigen hundert Medien, darunter eine geringe Zahl archivierter Amtsdruck-
schriften und Webseiten auf BOA. Die Wahrnehmung des im Jahr 2007 geänder-
ten Pflichtauftrags sowie die stetige Erhöhung der Nachfrage bei den lizenzierten 
E-Ressourcen führte jedoch zu einer exponentiellen Steigerung des Zugangs.

Abb. 1: Dienste im Rahmen der E-Pflicht an der Badischen Landes- 
bibliothek mit Startdatum (in der Klammer: Sammlung reicht zurück bis).
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Folglich war die Neubegründung eines Teams „Netzpublikationen“ ange-
zeigt, die zum Jahresbeginn 2017 erfolgte. Die Personalkapazität des Teams wurde 
und wird mit dem Zuwachs an Aufgaben ausgebaut, sie kann aber nicht beliebig 
gesteigert werden. Dies macht eine Begrenzung der Sammeltätigkeit bei den Netz-
publikationen erforderlich. Zu diesem Sachverhalt hat bereits die Arbeitsgemein-
schaft Regionalbibliotheken Stellung genommen, als es noch keine gesetzliche 
Sammelpflicht für Netzpublikationen gab.14

4  Einzelne Dienste / Handlungsfelder  
(nach Abb. 1)

4.1  Sammlung von Amtsdruckschriften  
(BOA, Reorganisations-Projekt 2018)

Bei den Amtsdruckschriften handelt es sich um Medienwerke, die von Behörden 
und Dienststellen des Landes und nachgeordneten Einrichtungen als öffentlich-
rechtlichem Herausgeber veranlasst oder verlegt werden oder in deren Auftrag 
erscheinen. Diese Publikationen können ausschließlich amtlichen Inhalts sein, 
aber auch nicht-amtlichen Inhalt besitzen. Kleinschriften mit zeitlich beschränk-
ter Gültigkeit (z.  B. Flyer zu Veranstaltungen) und Hochschulschriften bzw. wis-
senschaftliche Veröffentlichungen der Hochschulen werden dabei von der Samm-
lung ausgenommen.

Um den Sammelauftrag bei den Amtsdruckschriften auf eine „solide Basis“ 
zu stellen, starteten wir mit dem Umzug der bis 2018 auf BOA befindlichen Inhalte 
ein Projekt zur Reorganisation.15 In diesem Zuge wurden sämtliche bisherigen 
Lieferanten überprüft und zusätzliche neue Lieferanten kontaktiert. Hinweise 
auf neue Lieferanten kamen vom hauseigenen Pflicht-Team, das die gedruck-
ten Amtsdruckschriften bearbeitet, und aus dem Behördenverzeichnis Baden-
Württembergs. Bei der Umsetzung wurde deutlich, dass nicht jede von uns aus-
gewählte Institution sich auch als Landeseinrichtung versteht. Beispiele dafür 
waren die Gemeindeprüfungsanstalt bzw. die Führungsakademie. Einige poten-

14 Wiesenmüller, Heidrun et al.: Auswahlkriterien für das Sammeln von Netzpublikationen im 
Rahmen des elektronischen Pflichtexemplars. In: Bibliotheksdienst 38.11 (2004), S. 1423–1444.
15 Wir danken an dieser Stelle Pia Pfau und Dr. Markus Werz, die im Rahmen eines Praktikums 
bzw. Referendariats an dem Projekt mitgearbeitet haben.



706   Felix Geisler und Lena Mauk

tielle Lieferanten mussten nach genauerer Betrachtung von der Liste genommen 
und den „normalen“ Pflichtablieferern zugeordnet werden.

Der Brief an die Lieferanten enthielt ein ausführliches Anschreiben, das 
unsere Aufgabe erklärt, die sich aus der Anordnung der Landesregierung ergibt, 
und ein Formular zum Ausfüllen und Unterschreiben. Darin wird die Kontaktper-
son benannt und außerdem versichert, dass man die Rechte an den Publikationen 
hält und mit einer Langzeitarchivierung der Inhalte einverstanden ist. Bei neuen 
Ablieferern war es in vielen Fällen möglich, zurückliegende elektronische Amts-
druckschriften nachzufordern und auch zu erhalten. Bei Print-Ablieferern war es 
in vielen Fällen möglich, komplett auf elektronische Ablieferung umzustellen.

Mithilfe einer in der Bibliothekssoftware aDIS hinterlegten Lieferkontrolle 
kann der aktuelle und zukünftige Lieferprozess gesteuert werden. Sofern die 
Ablieferung nicht automatisch erfolgt, werden die betreffenden Ansprechpartner 
nach angemessener Frist an die Ablieferung erinnert.

Üblicherweise beginnt die eigentliche elektronische Ablieferung damit, dass 
die betreffende Einrichtung die Amtsdruckschriften per E-Mail-Anhang an die 
Badische Landesbibliothek sendet bzw. uns die Download-Links in einer E-Mail 
zukommen lässt (insbesondere bei mehreren und umfangreichen Veröffent-
lichungen). Derzeit sammeln wir nur PDF-Dateien. Die Katalogisierung erfolgt im 
K10plus. Die Periodika katalogisieren wir zunächst in der ZDB, von dort erfolgt 
eine Übernahme der Daten in den K10plus. Es wird eine URN gebildet und regis-
triert, damit ist dauerhafte Zitierbarkeit gewährleistet. Bei den untergeordneten 
Objekten zu Zeitschriften muss die Hierarchie auf BOA beim Hochladen selbst 
eingerichtet werden (Heft/Band-Struktur).

Ein Konzept zur Sacherschließung der Amtsdruckschriften und zur Erschlie-
ßung derselbigen in der Landesbibliographie befindet sich derzeit in Bearbeitung.

Das Reorganisations-Projekt bei den elektronischen Amtsdruckschriften 
konnte im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden. Sowohl die Phase der Kontakt-
aufnahme als auch das Warten auf Rückmeldung dauerte in vielen Fällen über 
einen längeren Zeitraum an und es wurde die Kontaktaufnahme auch nach der 
Wichtigkeit (Anzahl der abzuliefernden Stücke) priorisiert, da nicht alles zugleich 
bearbeitet werden konnte. Im Jahr 2021 haben wir mit 189 tatsächlichen und 
potentiellen Ablieferern jedoch einen quasi-finalen Zustand erreicht. Auf dieser 
Basis rechnet die Badische Landesbibliothek mit etwa 500 neuen Titeln mono-
graphischer Natur und etwa 800 untergeordneten Objekten (Bände/Hefte) zu 
periodischen Publikationen im Jahr.
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4.2  Sammlung von E-Books im Projekt E-Pflicht  
Baden-Württemberg, Teil 1 (2018–2020)

Das Projekt E-Pflicht Baden-Württemberg Teil 1 (E-Books) der drei Projektpartner 
Badische Landesbibliothek, Württembergische Landesbibliothek und Biblio-
theksservice-Zentrum Baden-Württemberg war auf zwei Jahre angelegt, begann im 
Mai 2018 und endete im April 2020. Ziel war es, in dieser Zeit die E-Books baden-
württembergischer Verlage und sonstiger Urheber einzusammeln, im Katalog 
nachzuweisen, sie in einem Langzeitarchiv zu archivieren und zur Nutzung unter 
Beachtung des Urheberrechts bereitzustellen.16 17 Orientierung gaben die bereits 
etablierten Verfahren und Vorgaben der DNB. Entstehen sollte ein System mit 
hohem Automatisierungsgrad.

Zentraler Knotenpunkt des Projekts ist die sogenannte Verwaltungsdaten-
bank. Sie ermöglicht die Organisation aller am Ablieferungsprozess beteiligten 
Personen und Einrichtungen, die Steuerung der Ablieferungsprozesse und die 
Verzeichnung und Zuordnung der abgelieferten Publikationen innerhalb des 
E-Pflicht-Systems und der verbundenen Systeme: SFTP-Server (bzw. Webformu-
lar, OAI-PMH), LSDF (Large Scale Data Facility des KIT Karlsruhe), E-Book-Pool,18 
K10plus, Publikationsserver auf OPUS 4 (Online Publikationsverbund der Univer-
sität Stuttgart), Digitales Langzeitarchiv auf Basis von Rosetta.

Vor der Ablieferung stimmen sich Landesbibliothek und Ablieferungspflich-
tige über das gewählte Verfahren ab (Hotfolder/SFTP, OAI-PMH, Webformular, 
E-Mail), besonders auch bezüglich eventueller Backfiles. Mehr als 90  Prozent 
der Ablieferungen wurden bisher über das Hotfolder-Verfahren (SFTP) mit ONIX-
Metadaten in das System eingeliefert.

Tägliche Jobs überwachen die SFTP-Konten auf eingegangene Ablieferungen 
und starten die Verarbeitung. Die Validität der Container-Datei (ZIP) und ihrer 
Struktur, der darin enthaltenen Dateien der Publikation (PDF, EPUB) und der 
Metadaten-Datei (ONIX) wird überprüft. Je nach Ergebnis wird jeder Ablieferung 
ein Status zugewiesen und es ist hinterlegt, ob die Landesbibliothek oder das 
BSZ tätig werden muss. Angenommene Publikationen werden auf dem Publika-
tionsserver OPUS eingetragen, erhalten eine URN als persistenten Identifier und 

16 Geisler, Felix; Dannehl, Wiebke; Wolf, Stefan: Das Projekt E-Pflicht Baden-Württemberg 
(2018–2020). In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal/Herausgeber VDB 7.3 (2020), S. 1–17.
17 Dannehl, Wiebke; Geisler, Felix; Wolf, Stefan: E-Pflicht Baden-Württemberg – Pflichtabliefe-
rung von E-Books. In: WLBforum 22.1 (2020), S. 28–30.
18 Block, Barbara; Kühn, Roswitha: E-Book-Metadaten Pool und E-Book-Management Tool. Ein 
Kooperationsprojekt von BSZ und VZG. In: Bibliotheksdienst 51.8 (2017), S. 664–674.
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stehen dann den Landesbibliotheken zur internen Einsichtnahme und Prüfung 
zur Verfügung.

Wöchentlich werden die zu den angenommenen Publikationen  gehörenden 
Metadaten im ONIX-Format automatisiert an den E-Book-Pool übertragen. Auf 
der Basis der Produktkennzeichen „bestellen“ die Landesbibliotheken die Ablie-
ferungen im EBM-Tool des BSZ und des GBV zur Exemplarsatzbildung für die 
Pakete und ihre Titelaufnahmen. Die Titelaufnahmen des E-Book-Pools wiede-
rum werden wöchentlich an die Verbunddatenbank des K10plus geliefert. Dabei 
werden aufgrund der Bestellung des Pakets die zugehörigen Exemplarsätze gebil-
det. Im Anschluss wird die Publikation an das digitale Langzeitarchiv übertragen. 
Die Übergabe wird in der Verwaltungsdatenbank mit der Identifikationsnummer 
des Übergabepakets (SIP-ID) und der Verfahrens-Identifikationsnummer im 
digitalen Langzeitarchiv (Deposit Activity ID) protokolliert. Im Archiv selbst wird 
nochmals aufgrund der in ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge das Über-
gabepaket geprüft und anschließend, bei Erfüllung der Vorgaben, im permanen-
ten Speicher archiviert. Bei Auffälligkeiten wird es zur Begutachtung und Nach-
bearbeitung im Rahmen des digitalen Langzeitarchivs zur Verfügung gestellt.

Begleitend erfolgt eine Zählung, so dass jederzeit eine bibliotheks-, verlags- 
und zeitspezifische Analyse über die Zahl der Ablieferungen und ihren jeweiligen 
Status möglich ist.

Alternativ zur Abgabe via Hotfolder/SFTP ist das Hochladen der Publikation 
durch den Ablieferer mit Hilfe eines Webformulars19 möglich – nach Anlegen 
eines Ablieferungskontos durch die Landesbibliothek. Dabei ist die Validie-
rung der Volltext-Dateien bereits integriert. Nicht valide Formate (aktuell: alle 
Formate außer PDF und EPUB) führen zur sofortigen Ablehnung der Ablieferung. 
Für Publikationen, die ausnahmsweise als Ablieferung per E-Mail-Anhang ange-
nommen werden, wird zur Verarbeitung ein internes Formular verwendet. Auch 
das Harvesten von Publikationen mit OAI ist möglich und wird derzeit bei einem 
Ablieferer angewendet. Die erhaltene Metadaten-Datei im Format XMetaDissPlus 
wird mit einem Konverter nach ONIX migriert und dann zusammen mit dem 
geharvesteten Volltext nach dem bereits beschriebenen Verfahren verarbeitet.

Die Nutzung erfolgt in den Räumen der Landesbibliotheken an festen 
Geräten. Dies bedeutet die Bereitstellung eines Leseplatzes, der keine Speicher-
möglichkeit (USB-Buchse) bietet, über den kein freies Surfen im Internet möglich 
ist und in dem auch die Druckfunktion einer Überwachung unterliegt. Die Vie-
wer-Software ist auf dem Rechner installiert (Adobe Acrobat für PDF, Calibre für 
EPUB). Der Benutzer kann also keine digitale Kopie mitnehmen, ein Ausdruck 

19 Das Ablieferungsformular ist unter https://www.epflicht-bw.de zu erreichen.

https://www.epflicht-bw.de
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von Teilen des Werks ist unter Einhaltung der urheberrechtlichen Bestimmungen 
aber möglich.

Bei der Content-Beschaffung im badischen Landesteil hat die Badische Lan-
desbibliothek zur Jahresmitte 2022 folgenden Stand erreicht: 186 Ablieferer haben 
ihre Zustimmung zum Verfahren gegeben, darunter alle großen und mittelgroßen 
Verlage (Springer in Heidelberg, Wiley-VCH in Weinheim, Nomos in Baden-Baden, 
Beltz in Weinheim, dpunkt/OReilly in Heidelberg, Herder in Freiburg, Haufe in 
Freiburg, KIT Scientific Publishing in Karlsruhe, Lambertus in Freiburg, Greenlight 
Press in Karlsruhe, Pabel Möwig in Rastatt), die Ablieferung ist bereits erfolgt – in 
den allermeisten Fällen inklusive der Backlist der Titel seit dem Erscheinungs-
jahr 2007 (Beginn der gesetzlichen Regelung zur E-Pflicht in Baden-Württemberg, 
auf ältere Erscheinungsjahre besteht kein Anspruch). In Summe haben wir von 
den badischen Lieferanten mehr als 71.200 Lieferungen verarbeitet, etwa 58.800 
E-Books konnten wir annehmen und archivieren.

Bei den nicht angenommenen Lieferungen handelte es sich um Metadaten-
Updates ohne Volltext, um Dubletten, um Titel aus Nicht-Pflicht-Verlagen und 
nur in wenigen Fällen um Titel mit DRM-Schutz oder nicht der Konvention ent-
spre chen den Formaten. In diesen Fällen haben wir eine der Konvention entspre-
chende Nachlieferung gefordert.

Die Vollständigkeit der Pflichtablieferung von E-Books überprüfen wir  – 
analog zu den Verfahren bei der physischen Pflicht – mit den Ablieferungen an 
die Deutsche Nationalbibliothek. Dazu wurde das von der Württembergischen 
Landesbibliothek entwickelte elektronische Medienauswertesystem (eMAS, 
vormals Anawülasis)20 von den Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart erweitert. 
Das dabei entstandene neue Bearbeitungs-Modul ermöglicht einen Abgleich der 
in der Reihe O der Deutschen Nationalbibliothek verzeichneten Netzpublikatio-
nen mit den bereits eingegangenen Ablieferungen im Katalog. Die Prüfung der 
Ablieferung von E-Books auf Vollständigkeit erfolgt regelmäßig, aber mit Zeitver-
zug. Fehlende Titel fordern wir nach.

20 Oberfell, Jörg; Thalhofer, Anja: Mit der Wühlmaus „Anawülasis“ unterwegs. Das neue Aus-
werte system der WLB für Titeldaten. In: WLBforum 20.1 (2018), S. 7–19. Oberfell, Jörg; Thalhofer, 
Anja: Die Wühlmaus wühlt weiter. In: WLBforum, 21.1 (2019), S. 7–17.
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4.3  Sammlung von E-Journals im Projekt E-Pflicht  
Baden-Württemberg, Teil 2 (2021–2022)

Nach der erfolgreichen Bereitstellung des Systems für E-Books sind für die 
beiden Landesbibliotheken aufgrund der gesetzlich bestimmten Ablieferungs-
pflicht noch E-Journals zur Bearbeitung offen. Die rechtlichen, technischen und 
organisatorischen Grundsätze, die dem Projekt E-Pflicht Baden-Württemberg für 
E-Books zugrunde liegen, gelten uneingeschränkt weiter. Die Medienart E-Jour-
nal macht allerdings die Anpassung und Weiterentwicklung der Werkzeuge und 
Geschäftsgänge nötig, die für E-Books erarbeitet wurden; sie können nicht unver-
ändert eingesetzt werden. Die Unterschiede liegen, da E-Journals in fortlaufenden 
Teilen und nicht wie E-Books in einer abgeschlossenen Einheit erscheinen, in der 
Darstellung des hierarchischen und vollständigen Erscheinungsverlaufs, der im 
Katalog sichtbar werden soll.

Einige Workflows und Softwarekomponenten können unverändert oder mit 
programmtechnischen Erweiterungen weiterverwendet werden. Andere Kom-
ponenten müssen neu entwickelt werden. Zwingend ist die Etablierung der Hie-
rarchieverknüpfung und -darstellung der abgelieferten Zeitschriftenteile inner-
halb des einzelnen E-Journals sowie die laufende automatische Zuordnung von 
Zeitschriftenteilen zu deren korrekter Zeitschrift.

Für regelmäßige Ablieferungen werden SFTP-Verfahren implementiert, für 
sporadische Ablieferungen zusätzlich Möglichkeiten des Transfers per Abliefe-
rungsformular angeboten, eine OAI-Schnittstelle wird es zusätzlich geben. In 
wenigen Fällen sollen auch via E-Mail abgelieferte Zeitschriftenteile verarbeitet 
werden können. Wesentlich ist, dass alle Varianten für nachfolgende Ingest- und 
Archivierungsprozesse in ein homogenes Verfahren münden.

E-Books werden in der Verbunddatenbank K10plus nachgewiesen, mit 
Bestandsnachweisen verbunden und so in den Katalogen mit allen nötigen 
Angaben ausgegeben. E-Journals aber werden als Gesamtheit in der Zeitschriften-
datenbank (ZDB) mit allgemeinen Angaben zum Erscheinungsverlauf erfasst; der 
Bestandsnachweis enthält in der Regel nur einen summarischen Überblick über 
den tatsächlich vorliegenden Bestand. Die Verteilung in die Kataloge erfolgt über 
den Transfer der Daten an K10plus und von dort per Abzug an die besitzende 
Einrichtung. In K10plus könnten weitere vorliegende bibliografische Einheiten 
mit dem Zeitschriftennachweis verbunden werden, z.  B. Artikel, Hefte und Bände 
mit Titeln. Eine vollständige nutzungsgerechte Darstellung der angebotenen 
Teile, ihres hierarchischen Zusammenhangs im Erscheinungsverlauf und ihrer 
Vollständigkeit ist derzeit aber weder in der ZDB noch in K10plus gegeben. Diese 
Funktion wird auf Basis eines zusätzliches Filesets im CBS des K10plus realisiert – 
dies ist das Ergebnis der Vorsondierung verschiedener technischer Lösungen zu 



 Pflicht oder Kür?   711

Projektbeginn. Die Recherche und Anzeige ist über eine eigens dafür eingerichtete 
lokale Sicht des BSZ-Katalogs möglich.

Das vorgesehene Ablieferungsverfahren setzt voraus, dass der Zeitschriften-
titel bereits in der ZDB verzeichnet ist. Neu hinzukommende Titel müssen daher 
zunächst in der ZDB katalogisiert werden, bevor ihre gelieferten Teile verarbeitet 
werden können. Für die Verknüpfung von Teil und Gesamtheit der E-Journals 
wird ein Identifier in die Beschreibung aufgenommen (ISSN, ZDB-ID etc.), der in 
den Metadaten für die Teile der E-Journals verpflichtend enthalten ist. Mit ihm 
wird die automatisierte Verknüpfung von Zeitschrift und Teil durchgeführt. Es 
werden alle Möglichkeiten des Lieferverfahrens ausgeschöpft, um automatisch 
die zugehörige Zeitschrift zu identifizieren und zu verbinden. Nur wenn ein Zeit-
schriftenteil nicht automatisch zugeordnet werden kann, wird er zur Nachbear-
beitung bereitgestellt.

Die DNB stützt ihre Ablieferungsverfahren für E-Journals auf Formate wie 
MARC, NISO-Jats und Crossref. Diese sind auch in unserem Projekt zu realisie-
ren. Vorerhebungen haben ergeben, dass in Baden mit etwa 5.000 Zeitschriften- 
titeln gerechnet werden muss und mit untergeordneten Objekten bis in die 
Größenordnung mehrerer Millionen (insbesondere, wenn es sich um Aufsätze 
handelt).

Erste Lieferanten haben wir kontaktiert. Mit diesen testen wir aktuell das Ver-
fahren und die Verarbeitung, ebenso die Württembergische Landesbibliothek. Es 
hat sich dabei herausgestellt, dass die Verwendung des OAI-Protokolls in einigen 
Fällen sinnvoll ist und dieser Weg zusätzlich zeitnah realisiert werden soll.

4.4  Regionalservice E-Paper (Kooperationsprojekt mit der 
DNB, 2012–2018)

Für elektronische Zeitungen (E-Paper) wurde auf die bereits 2012 erfolgte Ini-
tiative der AG Regionalbibliotheken im DBV und in Kooperation mit der DNB 
und dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ein System zur 
Bereitstellung der im Bereich der betreffenden Pflichtbibliothek liegenden Zei-
tungsausgaben aus dem Server der DNB etabliert (Regionalfenster).21 Das System 
programmierte im Auftrag der DNB eine Software-Firma aus Hessen. Es wurde 
gegen Jahresende 2017 in den Testbetrieb genommen, Anfang 2018 wechselte es 

21 Jendral, Lars: Die E-Paper-Kooperation zwischen der Deutschen Nationalbibliothek und den 
regionalen Pflichtexemplarbibliotheken: erfolgreiches Modell mit Ausbaupotential? In: Biblio-
theksdienst 52.9 (2018), S. 698–709.



712   Felix Geisler und Lena Mauk

dann in den Produktivbetrieb.22 Vorbereitend hatte die Badische Landesbiblio-
thek bereits im Februar 2017 Verträge mit den Zeitungsverlegern geschlossen, 
die betreffenden Zeitungsausgaben in der ZDB wurden bearbeitet, die Adminis-
trationsoberfläche eingerichtet und ein Einzelplatzrechner zum Ausdruck der 
E-Paper bereitgestellt. Die Württembergische Landesbibliothek hat sich 2019 
dem Service ange schlossen.

Die Kostenberechnung für die Nutzung der Services der DNB durch die Regio-
nalbibliotheken erfolgt auf Basis einer Auswertung der durch die betreffende Lan-
desbibliothek genutzten Ausgaben und eines davon unabhängigen Grundbetrags 
für alle teilnehmenden Institutionen. Die Badische Landesbibliothek hat Zugriff 
auf 120 Ausgaben, 90 davon laufend, teils seit dem Jahr 2010. Insgesamt wurden 
bis zum August 2022 etwa 245.000 Tagesausgaben badischer Zeitungen durch die 
DNB archiviert.

Die Bereitstellung der E-Paper badischer Verlage über den Regionalservice 
der DNB ist die für die Badische Landesbibliothek auch längerfristig wirtschaft-
lich beste Lösung zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe in diesem Bereich.

4.5  Webarchiv Baden (Kooperationsprojekt mit der DNB, seit 
2020)

Der gesetzliche Sammelauftrag der DNB schließt die Sammlung, Verzeichnung 
und Archivierung von Websites ein.23 Über ein automatisiertes Verfahren, das 
sogenannte Webharvesting, erstellt die DNB Momentaufnahmen der Websites, 
verzeichnet sie in ihrem Katalog und archiviert sie in ihrem Webarchiv.

Die DNB sammelt Websites nach bestimmten formalen und inhaltlichen Kri-
terien. Im Webarchiv der DNB befinden sich Webpräsenzen von Bundesbehörden 
und Universitäten, Blogs, Themen aus Geschichte, Literatur oder Musik sowie 
Websites zu Ereignissen wie Bundestagswahlen oder dem 500-jährigen Jubiläum 
der Reformation im Jahr 2017. In Zusammenarbeit mit Bibliotheken, die auf regio-
naler Ebene zur Webarchivierung verpflichtet sind, erstellt die DNB gemeinsame 
Kollektionen.24

22 Eimer, Sarah: Die E-Paper-Kooperation – Ein Modell für die Zukunft. In: Dialog mit Biblio-
theken 30.2 (2018), S. 8–12.
23 Steinke, Tobias: Webarchivierung als internationale Aufgabe. In: Zeitschrift für Bibliotheks-
wesen und Bibliographie 62.3–4 (2015), S. 184–192.
24 Mutschler, Thomas: Zum Stand der kooperativen Webarchivierung in Thüringen. In: o-bib. 
Das offene Bibliotheksjournal/Herausgeber VDB 7.4 (2020), S. 1–12.
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An dieser Aufgabe beteiligt sich seit 2020 auch die Badische Landesbiblio-
thek. Das Team Landesbibliographie und Regionalia Open stellte eine Liste von 
1.100 Websites zusammen, die der DNB zur Archivierung vorgeschlagen werden. 
Bei der Zusammensetzung der Liste wurde sowohl auf thematische als auch auf 
regionale Ausgewogenheit geachtet.

Im Berichtsjahr 2021 haben wir dann das Webarchiv der DNB für die Nutzung 
an festen Lesesaalrechnern der Badischen Landesbibliothek bereitgestellt („regio-
nales Fenster“ wie beim E-Paper, Direktzugriff auf das DNB-System = keine eigene 
Software-Lösung). Außerdem hat die DNB eine erste Tranche der von uns gemel-
deten Webseiten verarbeitet: 203 Websites konnten dadurch in die laufende Archi-
vierung übernommen werden – damit wurde das Webarchiv Baden begründet. 
Wegen Verzögerungen beim Umzug des Webarchivierungssystems vom Anbieter 
OIA in Düsseldorf nach Frankfurt an die DNB konnte der Prozess bisher nicht fort-
geführt werden – weitere Archivierungen sollen aber noch im Jahr 2022 erfolgen.

Das frühere Webarchiv der Landesbibliotheken befand sich auf einer Spei-
cherinfrastruktur des BSZ.25 Es wurde, mit Zustimmung der Landesbibliotheken, 
durch das BSZ vollständig nach Archive-It transferiert. Nicht bereits im WARC-
Format vorliegende Files wurden dabei vollständig nach WARC konvertiert, um 
die Archivierung im Standardformat sicherzustellen. Die Migration erfolgte in 
eine zum jetzigen Zeitpunkt geschlossene, von außerhalb des BSZ nicht einseh-
bare und nutzbare Archivsammlung.

5  Bilanz / Ausblick
In der Tabelle findet sich eine Bilanz der E-Pflicht-Aktivitäten der Badischen Lan-
desbibliothek. Für die Planung des zukünftigen Betriebs ist eine Abschätzung des 
jährlichen Zugangs notwendig – dies haben wir in der Tabelle versucht. Für ein 
vollständiges Bild fehlen jedoch noch die Zahlen aus dem E-Journals-Projekt – 
dort muss mit untergeordneten Objekten bis in den Millionenbereich hinein 
gerechnet werden.

25 Geisler, Felix; Dannehl, Wiebke; Keitel, Christian; Wolf, Stefan: Zum Stand der Webarchi-
vierung in Baden-Württemberg. In: Bibliotheksdienst 51.6 (2017), S. 481–489.
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Tab.: Bilanz der E-Pflicht-Aktivitäten der Badischen Landesbibliothek.

Medien-
arten

Status 
(August 
2022)

Einheiten 
(selbststän-
dig: E-Books, 
Einzel-
dokumente, 
Periodika)

Einheiten 
(untergeord-
net: Aufsätze, 
Hefte, Tages-
ausgaben, 
Zeitschnitte)

Jährlicher 
Zugang 
(selbst-
ständige 
Einheiten), 
geschätzt

Jährlicher 
Zugang 
(unterge-
ordnete 
Einheiten), 
geschätzt

Anzahl der 
 Lieferanten

Amts-
druck-
schriften

vollständig, 
laufend

 2.837   4.562      500    800 189

E-Books vollständig, 
laufend26

58.788          0  6.000         0  186

E-Journals Projekt-
status

*  *  wenige         ?   

E-Paper 
(DNB)

vollständig, 
laufend

      120 245.933        0  28.720  17

Websites 
(DNB)

Projekt-
status

      203        609        0   2.000 
(geplant)

203

Alle   61.948 251.104 6.500 31.520 595

* Schätzung E-Journals: 5.000 selbstständige Einheiten, >1 Million untergeordnete Einheiten (?)

Seit 2017 wurde die Sammlung des elektronischen Pflichtexemplars und der 
Amtsdruckschriften an der Badischen Landesbibliothek auf „neue (und belast-
bare) Füße gestellt“. Ein hoher Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung ver-
legerischer Netzpublikationen einerseits und die gute Kooperation mit der Würt-
tembergischen Landesbibliothek, dem BSZ und der DNB andererseits haben es 
ermöglicht, mit überschaubarem Personal- und Finanzaufwand zahlreiche elek-
tronische Pflichtexemplare und Amtsdruckschriften einzusammeln, zu verarbei-
ten, zu archivieren und zur Nutzung bereitzustellen (siehe Beispiele in Abb. 2).

26 Die Sammlung von E-Books ist vollständig im Bereich der verlegerischen Netzpublikationen. 
Das Projekt wird derzeit aber um graue Literatur erweitert. Dadurch wird eine nicht unerhebliche 
Zahl weiterer Lieferanten hinzukommen, die aber jeweils überschaubare Mengen abliefern. Dies 
wird vornehmlich über das Ablieferungsformular erfolgen.
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Abb. 2: Beispiele für die badische E-Pflicht: Webseiten, E-Books, E-Paper  
und Amtsdruckschriften aus unserer Sammlung (es fehlen noch die E-Journals).
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